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Die Eintragung der Trauungen in die Pfarrbücher.

Can. 1103, § 1, ties Godejx iuris canonici schreibt
die Eintragung der Trauungen ,ins Ehebiuc'hl vior: „Cele-
brato matrimouio, parochus vel qui !ejus' vices geri,t, quam-
primum describat ;ini libro matrjmoniorum nomina coniu-
gum ,ac testium, locumj et diem celebrati matrimonii atquö
alia secundum moduml in Iibris rituali.bus' et a proprio'
Ordinario praescriptum, idque: licet alius sacerdos vel a

se vel ab Ordinario delegatus matrimonio adstitcrit" :

„Nach geschehener Trauung soll der Pfarrer oder dessen,

Stellvertreter alsbald die Namen <d'er Eheleute und der
Zeugen, den Ort und Tag Her Trauung und nochl andere
Angaben gemäss dem in den Ritualbüchern -und vomi
eigenen Ordinarius vorgeschriebenen Modus eintragen,
und zwar auch, wenn ein anderer, von ihm 'oder vom'
Ordinarius delegierter Priester der Ehe assistiert hat".

Es frägt si,ch, welcher Pfarrer zur Ein-
tragung -ins Ehebuch verpflichtet ist.

Der Zusammenhang — „celebrato matrim'onio
quamprimum -describat" — legt schont nahe, dass der
Pfarrer -der T rau un g gemeint ist. Noch deutlicher
geht dies hervor aus dem letzten- Passus! des!

Paragraphen: „licet alius sacerdos vel a se vel
ah Ordinario delegatus matrimonio adstiterit".
Oer Codex braucht den; Ausdruck „delegatus und
"delegati-o" bezüglich der Eheassistent nur, wenn
es sich um die zur Gültigkeit der Trauung anl einen
anderen Priester zu verleihende Vollmacht handelt, wie
®us can. 1094 und can. 1096, § 1, vgl. mit can. 1095,
§ 2, erhellt. Diese zur Gültigkeit erforderte Vollmacht
kann aber nur jener Pfarrer geben, -in dessen Pfarrei; did
Trauung stattfindet (can. 1095, ,§ 2:> „intra fines dumtaxat
sur territorii"). Da nun der in can. 1103, § 1, zur Ein-
fragung verpflichtete Pfarrer zugleich als Pfarrer einer
etwa-igen Delegation erscheint, so ist er der Pfarrer der

farre-j, in der die: Trauung stattfindet.
Ourch cam. 1103, § 1 wird somit nur der Pfarrer

p" Trauung (oder sein Stellvertreter) zur Eintragung lins
ebudh gesetzlich verpflichtet. Lassen; jsichl als|o| die Braut-

leute nicht zu Hause, d. h. wo sie niedergelassen sind, son-
dern .auswärts trauen, so müs'slen sie an und für Isich!

bloss -ins Ehebuch der auswärtigen Pfarrei, eingetragen)
werden, wo sie getraut worden, sind. Es erweist sich!

dies nach näherer Ueberlegung auch praktischer, als!

wenn -die Eintragung auf Grund des Domizils der Braut-
leute vorgeschrieben wäre. Denn die Brautleute haben;

oft ein verschiedenes Domizil:'die Braut wohnt in einer
Pfarrei und der Bräutigam wieder in) einer anderen. Bei!

den heutigen Verkehrsverhältnissen wird zudem das) Do-
mizil leicht und oft gewechselt und gerade anlässlich'

der Verheiratung tritt fast immer ein Wechsel imi Domizil

wenigstens -der Braut ein. Da man! sich aber in Ehe-

sachen doch eher an den Pfarrer wenden wird, in, dessen

Pfarrei die Eheleute niedergelassen sind, als! 'an den Pfar-

rer der Pfarrei, wo die Trauung stattgefunden, so dürfte
es sich immerhin -empfehlen, dass deb Pfarrer desi stän-

d-igen Domizils der Eheleute ihre Trauung auch in sein

jEhebuch einträgt.
Nach can. 1097, § 2 soll übrigens in der Regel

die Trauung vor dem Pfarrer 'der Braut 'stattfinden, d. h.

vor dem Pfarrer, -im dessen Pfarrei; die Braut Domizil,
oder wenigstens Quasidomizil oder einen monatlichen Auf-
enthalt („menstrua commorat-io'^ hat, welch letztere zwei
Fälle seltener vorkommen werden (vgl. zu den Begriffen:
„domicilium" und „quasidomicilium'" can. 92—95). Nur!

eine „iusta causa", ein billiger, vernünftiger Grund ent-

schuldigt von dieser Vorschrift. Nach dem'- Codex müsste

also für gewöhnlich der Pfarrer, dessen Pfarrkind diel

Braut -ist (can. 94, § 1), und Her sowieso die übrigen;
Ehegeschäfte (Verkündigungen, Brautexämen, Sponsa-

lien etc.) zu besorgen hat, die) Trauung vornehmen und'

deswegen -auch die Eintragung ins Ehebuch' madien. In

unseren Landpfarreien herrscht aber die allgemeine Sitte,
dass die Brautleute sich auswärts! trauen lassen. Als

„iusta causa", die von; der Trauung durch den Pfarrer
der Braut entschuldigt, werden Gründe finanzieller und
gesellschaftlicher Natur geltend gemacht. Ob- laber diese

Sitte vom seelsorglicheu Standpunkt zu begrüssen i;st?>

Wohl werden die Brautleute auswärts, zumal an einem'

Wallfahrtsorte, -oft lieber die hl. Sakramente! empfangen,
als zu Haus (vgl. can. 1033). Diese Hoch!zlei,tsir.eisen

vor der Hochzeit, wenn -auch nach geschehener Zivil-
trauung, bringen aber sittliche Gefahren mit! sich. Wird
die Trauung nach der Vorschrift des Can. 1097, § 2 vom

/
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Pfarrer der Braut vorgenommen, so bleibt die! Braut
bis zur Trauung unter dem Schutze des Elternhauses,
Der kirchliche Gesetzgeber zieht augenscheinlich die
Trauung in der Pfarrkirche und durch den zuständigen
Pfarrer vor. Deshalb schliesst der Codex selbst für die

Gültigkeit der Trauung die „'delegationes générales"
im Allgemeinen aus und für diet Erlaubtheit der Trauung
auswärtiger Brautleute fordert er die ausdrückliche Er-
laubnis des zuständigen Pfarrers (can. 1096, § 1 ; can.
1097, von der nur ein schwerer Notfall entschuldigt.
Can. 1109 schreibt vor, dass die Trauung in einer Pfarr-
kirche vorgenommen werde; Trauungen in anderen Kir-
chen sind nur mit Erlaubnis des' Ortspfarrers! (oder -Or-

dinarius) erlaubt.
Da der Pfarrer der Trauung zur Eintragung ins

Ehebuch verpflichtet ist, so müssen ihm' für die Trauung
auswärtiger Brautleute im Erlaubnisschein auch a 11 e A n-

gaben gemacht werden, die für diese Ein-
tragung notwendig sind, also wenigstens Namen
und Vornamen der Brautleute Und ihrer Eltern, Geburts-
datum, Wohnort und Heimat der Brautleute, die Namen
der Zeugen, wenn sie schon bestimmt ,sind, ferner die
Konfession und der Stand (ledig oder verwitwet) der
Brautleute, damit der ^Trauende auch weiss, welchen
Ritus er bei der Trauung anzuwenden hat (can. 1102,

1109, § 3, can. 1143), und allfällige Ehedispensen. Diese
Erlaubnisscheine für auswärtige Trauungen werden oft
allzu formlos Und selbst unrichtig ausgestellt. Es' han-
delt sich z. B. bei ihrer Ausstellung nicht um eine eigent-
liehe „Vollmacht", sondern lediglich! um die Erlaub-
ni s des zur Trauung berechtigten Pfarrers, damit die

Trauung erlaubter Weise von einem anderen Pfar-

rer vorgenommen: werden kann. Zur gültigen Assi-
stenz ist jeder Pfarrer sowieso innerhalb sleinesi Territo-
riums und nur innerhalb! desselben bevollmächtigt; er

braucht deswegen dazu keine „Vollmacht", kann sie aber

auch selbst nicht nach' auswärts geben (can. 1095, § 1,

n, 2 — vgl. cani. 1097, § 1, n. 3), Esi sollten auch bei Aus-

Stellung dieser Erlaubnis'wenigsten^ die primitivsten For-

men des amtlichen Verkehrs eingehalten werden. Der Ver-
merk „Nihil obstat" auf dem Ziviltrauschein ist z.B.

gar zu simpel und auch ungenügend, da man dem| Pfarrer
der Trauung nicht wohl zumuten kann, alle änderen,'

zur Eintragung ins Ehebuch notwendigen Angaben selbst

von den Brautleuten zu erfragen. ' : 1

!n Pfarreien, wo viele auswärtige Brautleute getraut
werden, dürfte es sich empfehlen, für 'diese Trauungen
ein eigenes Ehebuch zu führen, was u. W. auch! ge-
schiebt. V. v. E.

(Schills» folgt.)

Ein Wiederaufleben der „Solothurnerei".
Der kürzlich verstorbene HHerr Pfarrer Stebler von]

Hägendorf hatte in der Zeit des bittersten Priestermangels,
da sein bisheriger Vikar als Pfarrer nach Kappel gewählt
worden war und er selbst vor seinem iTodesgang in
die Klinik stand, im Einverständnis mit dem! gesamten

Kirchgemeinderat von Hägendorf, den JesUitenpater J.

B. Müller, einen gebornen Reichsdeutschen und früheren

Missionär in Indien, zur Aushilfe 'in der Seelsorge berufen.

P. Müller führte auch nach dem! Tode Pfarrer Steblersl
die Pfarrseelsorge interimistisch weiter. — Ausgerechnet
am 1. August erhielt er nun folgenden Chargebrief .aus

der Solothurner Staatskanzlei zugestellt:
Auszug a,us dem Protokoll des Regierungsi
rates des Kts. Solothurn vom 25. Juli 1919,

I. Der Kirchgemeinderat der römisch-katholischen!
Kirchgemeinde Hägendorf hat unterm 7. Jul'ij abbin dem:

Kultus-Departement Kenntnis gegeben von dem Hin-

scheide des Herrn Pfarrers Albert Stebler und gleich-

zeitig beigefügt: „Bis zur Wiederbesetzung der Pfarrei

besorgt nun die Pastoration Herr Vijkar Johann Müller
aus Feldkirch".

Das Kultus-Departement nahm von der Mitteilung
betreffend den Tod des Herrn Pfarrer Stebler mit Zu-

schrift an den Kirchgemeinderat vom 9. Juli Vormerkung
und fügte in bezug auf die Bemerkung betreffend did

vorläufige Pastoration durch Herrn Vikar Müller aus Feld-

lurch bei, laut der Pfarrkontrolle des' Departementes sei

der Genannte von der Gemeinde nicht als Vikar der

Kirchgemeinde Hägendorf gewählt, weshalb das Departe-

ment an den Kirchgemeinderat die Einladung richte, jh'tri

über die Personalien des Herrn Johann Müller genauere
Auskunft zu erteilen und dessen Studien- und Prüiitngs-
ausweise einzureichen. Dem unterm 18. Juli abbin beim|

Kultus-Departement im Auftrag des Kirchgem'einderates
persönlich vorsprechenden Herrn Ammann Glutz, welcher

die Schwierigkeit der sofortigen! Beschaffung der Aus-

weispapiere für Herrn Müller darlegte, wurde vom De-

partement der Verzicht auf die Beibringung der letzter«

erklärt und lediglich an der 'sofortigen Einreichung einer

Schilderung des Bildungsganges festgehalten.
II. Die unterm 21. Juli eingelangte Zuschrift, datiert

vom 19. Juli und unterzeichnet „Joh. B. Müller, z. Z.

Pfarrveiweser", lautet:
(Folgen die Personalien des Inkriminierten, u. ä.

seine Zugehörigkeit zur Gesellschaft Jesu.)
III. Der Regierungsrat zieht in Erwägung:
1. Aus den Darlegungen des Herrn Pater Job. ö.

Müller ergibt sich, dass der Genannte Mitglied des Jesui-

tenordens ist. Dies war aus der ersten Zuschrift des;

Kirchgemeinderates nicht ersichtlich. Nachdem die Tat-

sache feststeht, liegt es dem 'Regierungsrat ob, auf die

einschlägigen und zu Recht bestehenden Vorschriften der

Bundesverfassung hinzuweisen und daraus] die entspre-

chenden Schlüsse zu ziehen.
2. Art. 51, Abs. 1, 'der Bundesverfassung vom 29.

Mai 1874 lautet:
„Der Orden der Jesuiten; und die ihm' affiliierten

Gesellschaften dürfen in keinem Teile der' Schweiz Au *

nähme finden, und es ;ist ihren Gliedern jede Wirksam-

keit ;in Kirche und Schule untersagt."
Diese Bestimmung hat die Bedeutung, daä's! den Olk"

dem des Jesuitenordens jede Tätigkeit auf kirchlichen

Gebiete, d. h. die religiöse Lehrtätigkeit! und die' Vornahmt

von Kultushandlungen, sowie jede Beteiligung am Outer,

rieht und an der Erziehung der Jugend Verboten 1st-

ist somit den Gliedern untersagt, auf Gründl erhalten®

Auftrages oder von sich aus öffentlich!(zu lehren und go

tesdienstliche Handlungen zu verrichten; es ist
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untersagt, in einem kirchlichen Verbände tätig! zu sein
' (siehe Burckhardt, Kommentar zur Bundesverfassung,
^ 2. Auflage, Seite 415, vgl. 'Sch^llenberger, Kommentar!

zur Bundesverfassung, Seite 386—387).
3. D'emgemäss geht es kraft geltenden! Bundesrcch-

tes nicht, Herrn Pater Müller die Bewilligung zur i n-
t e r i m i s t i s c h e n Besorgung der Pastoration der Kirch-
gemeinde Hägendorf im Sinne des Regierungsratsbeschlus-
ses Nr. 802 vom 13. März ,1912, Ziffer IVl (Amtlichle
Sammlung der Gesetze, 65. Bd., ,S. 516—521), zu erteilen.
Die bisherige Betätigung als V i k a r, welche sowohl nach
der Zuschrift des Kirchgemeinderates, als nach' den Aus-
sagen des Herrn Ammann Glutz, als' auch' nach def Un-
terschrift der Eingabe des Herrn 'Müller! bereits während
der Krankheit des verstorbenen Herrn Pfarrers, somit
während längerer Zeit erfolgt ist 'und zwar ohne dass' die
nach genanntem Regierungsratsbeschluss' dafür erforder-
liehe Bewilligung eingeholt worden wäre, war bundest
rechtswidrig und muss, dial drei Bestimmungen) der Bundes-
Verfassung sowohl dem Genannten, (als; auch der Kirchen-
behörde bekannt waren, als unzulässig gerügt werden.
Es liegt nicht im Ermessen von Gemeindebehörden, sich'
über die Bestimmungen der Bundesverfassung hinwegzu-
setzen. Dem Regierungsrat, dem die Handhabung der
Bundesverfassung im Kantonsgebiet obliegt, musis seiner-
seits darauf dringen, dass deren Vorschriften nachgelebt
wird und, sobald ihm Zuwiderhändlungen zur Kenntnis'
kommen, für deren Abstellung sorgen.

IV. Demgemäss wird, nach' Antrag des Kultus-
Departementes, gestützt auf Art. 51 der Bundesver-
lassung

b e s c h 1 «' s s ie' n :

1. Dem Herrn: Pater Job. Bl. Müller wird, als An-
gehöriger des Jesuitenordens die vor übergehe nd£j
Pastor a ti on der römisch-katholisch en Pf a r-
rei Hägendorf, sowie auch die weitere' Be-
sorgung der Vi k a r i a t s s t el 1 e H äg en do rf, und
im weitern jede andere Betätigung in Kirche und Schuld
im Kanton Solothurn untersagt.

2. Die Missachtung des Art. 51',; Ab'sl 1, der Bundes-
Verfassung durch den Genannten unter Mitwirkung der
Kirchenbehörde Hägendorf wird gerügt.

3. Von der Erledigung der Angelegenheit ist dem
Ordinariat des Bistums Basel, Kenntnis' zu geben.

4. Dem schweizerischen! Justiz- und Polizeideparte-
"rent ist von den Vorgängen und dem .vorliegenden Be-
Schlüsse Mitteilung zu machen.

Der Stellvertreter des Staatsschreibers :

Fr. Kiefer.
* *

*
So hätte sich Herr Regierungsrat Kaufmann und

mit ihm die radikalen Solothürner Regierungsräte wieder
einmal berühmt gemacht. Die katholischen Solothürner
und dje mit ihnen solidarischen Schweizerkathbliken ha-
ken es aber satt, sich weiter v»on einem bornierten!
Paragraphenreiter .misshandeln zu lassen. Bereits hat
m der ganzen katholischen Schweizerpresse eine Ab-
Vehraktjon eingesetzt. Mit Recht wird die Taktlosigkeit

und der Unsinn des neuesten Kaufmännischen Genie-
Streiches an den Pranger gestellt. Am' Bündesfeiertag,;
da die Höhenfeuer von den „Bergen! der Freiheit" l'euch-
ten, in den Tagen, da; wieder" die Revolution ihr blutig
Haupt erhebt und unsere katholischen Soldaten wieder
gut genug sind, um Zum Schutze der Hochburgen des-
Freisinns ihre Haut zu Markte zu' tragen, wird! dem katho-
tischen Volke ein FaiustsChlag ins Gesicht versetzt. Der!

Kirchgemeinderat Hägendorf, in dem alle Parteien ver-
treten sind, hat einstimmig einen telegraphischen Pro-'
test an den Regierungsrat gerichtet, indem' er die Zurück-
nähme der Verfügung verlangt. Inzwischen ist das katho-
lische Volk via, facti vorgegangen : als P. Müller dem)
Buchstaben des Gesetzes gemäss am Sonntag hinter ge-
schlossenen KirChentüren das hl. Meslsopfer feierte,
sprengte das entrüstete Volk jda!sl Portal und wahrte slo

mit eigener Faust seine Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Im ganzen Kanton werden, Protestversanfmlüngen abge-
halten. Das kät'h. Volk verlangt den Rücktritt des Kultur-
kampfhelden Käufmann. Wir wüssten ihm! ein Tusculum,
wo er auf seinen Lorbeeren ein otium cum! dignitate
führen könnte: er möge s-iChi als Sakristan ,in „seiner"
Wangener Kirche niederlassen und ihre Löcher mit sei-

nen berühmten Erlassen zukleben.

«
* *

Nach neuesten Nachrichten hat der Regierungsrat
beschlossen, bis nach Eingang der Antwort des Eid-
genössischen, Justiz- und Polizeidepartementes die Voll-
ziehung des Regierungsratsbeschlusses vom 25. Juli zu
si s tier en. V. v. E.

Etwas von den Kirchenbänken und Beichtstühlen.

Der Beichtstuhl ;ist der Richtstuhl der göttlichen!

Barmherzigkeit, da hier der reuige Sünder nach' auf-

richtigem Bekenntnis Verzeihung und Gnade erlangt.
Der Beichtstuhl hatte früher die Form 'eines Lehnsessels

und war gewöhnlich vor pder neben dem Altare auf-

gestellt. Das Beichtkind kniete vor dem Sessel. Seit dem'

Konzil von Trient ist der Beichtstuhl ein verschlossener

Sitz an einer solchen Stelle der, Kirche, wo er leicht sieht-

bar ist. (Vgl. Can. 908—910 und die Basier Djjözesanstatu-

ten n. 256.) Man achte auf Reinhaltung und wo nötig auf

Erneuerung der Vorhänge am Beichtstuhl. Die Vorhänge
sind ,an; bebten von grüner Farbe und sollen bei engen
Beichtstühlen so angebracht sein, dasS sie dem Beichtvater

nicht gar zu nähe am Gesicht herabhängen und ih'ml noch

die Luft versperren. Altmodische Beichtstühle sind oft
ein Martyrium für Beichtvater und Beichtkind. Der Beicht-

vater hat im engen Beichtstuhl fast keinen Platz und; musöi

noch 'die Füsse anziehen, um den Beichtstuhl schlie's'seni

zu können.

Aehnliches gilt auch von den Kirclienstühlen, die zum

knieen oft eine wahre Tortur sind. Die alten irischen

Mönche hätten es wohl noch ausgehälten, aber der heu-

tige Kirchengänger beklagt sich mit Recht darüber. Um

da zu verharren, muss man sich: mit beiden Händen recht

festhalten, damit man nicht herunterrutscht. Und diese!
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Hände sollen sich noch zum Gebete falten —: Mit wenig
Geld liesse sich das .Kniebrett erweitern und wäre es)

einer ganzen Kirchengemeinde möglich gemacht, gern
in die Kirche zu gehen und Keim Beten auch! zu atmen.
In den Schulen hat man mit unpassenden Schulbänken
aufgeräumt, und so sorge man auch, dass Ischlechte und!
zum Knieen geradezu unmögliche Kirchenstühle endlich
entfernt und durch solche ersetzt werden, die eine unge-
zwungene Körperhaltung erlauben. In einem schlechten
Kirchenstuhl knieen ist ermüdend, und kann bei schwa)-
chen Personen, wie es auch vorkommt, Anlaiss zur Ohn-
macht sein. Die Platzfrage in unseren Kirchen ist eine!
ernste Frage. Wir müssen es' den Leuten möglich ma-
chen, in die Kirche kommen; zu können Und in der
Kirche gut knieen und beten zu können. Sie sollen es

inne werden: Herr, hier ist gut sein!

Man wolle bei neuen Kirchen recht Raum
lassen für einen! schönen, geräumigen Beichtstuhl und
doch auch in alten Kirchen solche enge, ungeschickte
Beichtstühle durch neue, gefällige ersetzen und so dem
Beichtvater und seinem' Beichtkind Erlösung bringen.
Heutzutage, wo der Priester sö viele Stunden im
Beichtstuhl zubringen muss, hängt seine Gesundheit aluchi

davon ab, wie er im Beichtstuhl' sitzen; und atmen kann.
Die Anschaffung eines praktischen Beichtstuhls! gehört
in jeder Kirche zum Bereich der Möglichkeit und trägt
viel dazu bei, das Beichthören gern zu tun und frucht-
bar zu 'machen. Wenn man einen schönen, geräumigen
und bequemen Beichtstuhl ;sehen und darnach! anschaf-
fen. will, so gehe mlan ,i;n( diel Beichtkirche von Maria Ein-
siedeln. Dort stehen: lauter neue Beichtstühle und es Slind!

die schönsten und praktischsten, die man wohl auf
der weiten Welt finden kann. Beichtvater und' Beicht-
kind sind hier in pace.

Es ist ganz interessant, Beicht.stuhlstudien.
zu 'machen. In einer alten und schönen Klosterkirche
in Bayern kann man einen schönen Beichtstuhl sehen,
der so beschäffen; ist, dais's! der Beichtvater rücklings'
sitzen muss lund sein Beichtkind nicht anschauen kann.
Das Beichtkind kniet hinter seinem Rücken. Höfische
Personen slollen dort früher gebeichtet und diesen Beicht-
stuhl für sich errichtet haben. — In einer neuen; eng-
lischen Stadtkirche findet sich qin Kuriosum von einem'
Beichtstuhl. Es ist ein Raum, iähnlich einer kleinen: S-akri-

stei. Darin steht auf Schienen ein bequemer Sessel, s'o)

däs's man hin und her fahren kann zu den Gittern, die;

an beiden Enden dieses Beichtzimmers angebracht sind.
Gesunde Luft und Zugleich' Bewegung hat der Engländer
hier in seinem Beichtstuhl. Echt englisch! — Ein an-
derer Beichtstuhl ist so eingerichtet: Der Beichtvater
sitzt in der Sakristei. Das Beichtkind kniet draussen und
der Beichtstühlraum ist in der Wand. — Schöne Beicht-
stühle stehen in der Kathedrale von Brüssel. Jeder Beichte
stuhl ist geziert mit symbolischen Figuren, An einem!
der Beichtstühle steht rechts ein; grosser, ernster Engel
mit einer Schiefertafel und den darauf geschriebenen Sün-
den. Auf der anderen Seite des' Beichtstuhles steht ein,

freundlicher Engel auch. mit einer Schiefertafel und
Schwamm, und die Sünden sind ausgelöscht, J. Hl

Die gegenwärtige Lage der Weltmission.

Predigt
gehalten in der Marienkirche zu Basel am 23. April
1919 durch H.H. F. Höfliger, Missionspriester.

Transiens in Macedonian), adjuva
nos! Zieh hinüber nach Macedo-
nien und rette uns Ap.-G. 16,9.

(Schluss.)

Ich eile zum Schlüsse. Ein Blick aufs Erntefeld der
Heidenmissionen mag mit Recht uns die Jeremtasklage auf
die Zunge legen: „Omnis populus ejus' gemens et quae-
rens panem" „Das ganze Volk seufzt und ruft nach,'

Brot". Schwere Wunden hat der Weltkrieg den Heiden-
missionen geschlagen und die Lage derselben ist furcht-
bar ernst und schwer. Aber hinein in die Sturmnachf
ihres Ringens zündet der Stern der ewigen Hoffnung:
Gonfidite, ego vic'i mundum '„Vertrauet, ich habe diel

Welt besiegt". Nicht klagen wollen wir heute. Arbeit
soll und muss unsere Losung sein, denn wir stehen vor
sorgenschweren Stunden der Entscheidung.

Die Katholiken sind nicht allein a!uf dem Kampfplatz)
der Seeleneroberung. In Indien, um ein Beispiel zu ge-

brauchen, arbeiten 134 verschiedene protestantische Mis-

sionsgesellschaften, ihre: Hilfsgesellschaften nicht miitge-

rechnet. Ihnen sind die Goldkammern Amerikas und

Englands geöffnet. Wir wissen: e's: Geld bedeutet Macht

in den Heidenländern. Mit den Protestanten ringen auch!

die Legionen des' Halbmondes um die Seelen, Schon

1915 'schrieb- ein Missionär aus Westaf'ritka,': Es' möchte)

einem schwindelig werden beim Gedanken an diesen

Vormarsch des Islams. Die letzten Zahlen beweisen, das's

die Zahl der Mohammedaner in Freetown allein in den

letzten zwei Jahren um '20,000 gewachsen ist! Ja ge-

wiss, Erzabt Weber hatte recht, wenn er schon auf dem"

Katholikentage zu Augsburg in die deutschen Länder

rief: „Für mehr äls 1000 Millionen! Heiden hiebt telnd

entscheidende Krisis an"! Wem diese Seelen? Christo

Jesu, de'm Könige der Völker, -oder Mohammed, der mit

Eisen und Stahl seine Lehre geschrieben, oder der Irr-

lehre? Wem diese Seelen? Katholisches: Volk, leg Hand

ans Werk, damit sie Christo Jesu gehören', eingeführt

werden in die Zelte unserer heiligen: katholischen KircheÎ

Klage nicht über betrübte, schwere Zeiten, über

Höchstleistungen auf dem Gebiete der Charitas. Vieh

mehr, katholisches Schweizerv'olk, bewundere den' Mis'-

sionsdienst des katholischen Deutschland: während vier h
Kriegsjahren trotz aller Not und Bedrängnis. Innert

Jahresfrist stieg dort die Abonnenienzäh'l der Zeitschrift

„die Weltmission" 'auf 600,000. In finanzieller Hinsicht

verzeichneten alle Hilfsmissionsverejine ein gewaltige®

„Mehr" von Kriegsjahr zu Kriegsjah'r. Djatel alles k'onsta-

tiert man dort im schwergeprüften;, niedergesChhietter-

ten, armen Deutschland. Und du, katholisches Schweizer-

volk, dessen Land vier Jahre lang von der Friedenssonnc

beschienen, willst du dich an Edelmut Übertreffen lassen-

Nein Auch wir hören die klagende Bitte des Macedo--

niers : „Komm über die Meere, rette uns". Auch!

Ib
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haben katholische Herzen der Liebe und aus denselben
dröhnt in dieser Abendstunde verbunden mit Gebet und
Almosen unser Graste z» den Pionieren an der ausser-
sten Front: unser Grus's ist Liebe, unser Gruss ist Opfer,
unser Gruss ist Barmherzigkeit. Amen.

Christus und die Totalabstinenz.
(Von Dr. P. Theodor Schwegler, O. S. B. Einsiedeln.)

Siehe Nr. 29 vom 17. Juli.
(Fortsetzung.)

Während seines öffentlichen; Lebens h'attei Christus
sodann weder eine sichere Unterkunft n ö c Ii
einen festen Unterhalt. „Die Füchse haben .ihre
Höhlen und die Vögel ihre Nester; der Menschensohn
aber hat nichts, wohin er sein Haupt legen; könnte", sagte
er selbst einmal zu einem Schriftgelehrten, der sich' ihm!
änschliessen wlollte (Math. 8, 20). Er übernachtete, wlo!

es sich gerade; traf, und' oft genug brachte er die Nacht
wnter freiem Himmel zu (Lk(. 6, 12; 21, 37). Unter sol-
chen! Umständen konnte sein Tisch, im allgemeinen, auch
'nur recht ärmlich; besetzt sein;. Wohl folgten ihm, nebst
seinen zlwölf Aposteln, n|och einige Frauen mach, die e|r

von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte, und
die ihm nun mit ih'reir Habe dienten;: Maria; Magdalena,
Johanna, die Frau eines herodianischen Verwalters, Su-
tenia: und andere 'mehr (Lk. 8, 2. 3). Worin aber die*
ser' Unterhalt bestand, könne» wir in etwlai den hl Evan.-
gelien entnehmen. Gemäss seines Wortes;: „Gebein ist
seliger als nehmen", das uns der hl Paulus überliefert hat
(Ap. Gesch. 20, 35), hat J esus zweifellos den Armen
Wd Dürftigen 'mitgeteilt von dem, wlas jene Firaue»
für ihn 'und seine Jüngeir bestimmt hatten) Als jhlml 'einst
viel Volk an einen abgelegenen Ort jenseits des galüäischen
Meeres folgte und bei Anbiruch des Abiends die Jünger
tu) film sägten : „Der Olrt ist öde und! der T)ag ist vor-
gerückt; entlass das Volk, damit es in die Flecken gehe
und sich Speise» kaufe", sprach efr zu ihnen;: „Gebt ihr
fcnen zu essen". Andreas sagte hierauf : „Ein, Knabe
ist hier Unit fünf Gefrstenbroten und zwieii Fischen, doch
N* 1st das für so viele! ?" Gejrste'nbröt w'ar aber die
tägliche Nahrung des niedern Volkes un;d Fische bilde.-
ten die Zukost. Diesen Proviant also batten; die fronir
tuen Frauen .durch einen Knaben an ihren Meister und
dessen Jünger gesandt un;d damit speiste! Jesus die; vijelr
fausendköpfige Menschenta'enge (Math. 14, 13—16; Job.

§• '9). Später, als ih'm' wieder viel Volk an einen einr
Samen Ort nachfolgte, und drei Tage bei ihm aushielt,
hatten die Apostel sieben Brote und etliche) Fischlein
hei Spich (Math', 15, 32 -34). i Für die! Ueberfahrt und
Weiterreise vergassen sie hierauf, Brot mitzunehmen
und sie hatten nur eirt Brot bei sich im Schiffe ; als nun
Jte noch Jesus sie Vor dein! Sauerteige der Pharisäer
und Sadduzäer, d'. hl. vor den; Lehren dieser Sekten,

''rnte, da wurden sie sehr bekümmert, woher sie wlohl
not bekO'mmen könnten, bis Jesus sie belehrte! und!

aufrichtete (Math. 8, 14—21). Zu andern Malen fanden
nicht einmal Zeit zum Essen, wleil derer, die kamen

„ gingen, so- viele wären; und da Jesus Vor laüter
uelsorgsarbeit sich wieder Rast noch Erquicküng gönnte;,

glaubten se;in;e Vefwiandten, er (sei Von Sinnen geklommen,
ünti gingen aus, lulml ihn festzunehmen (Mk. 3, 20. 21 ;

|6, 31). Zuzeiten ging der Vorrat ganlz alus. Als Jesus
an einem Sabbate durch' (die Saatfelder ging, sahen sich
d;ie Jünger genötigt, ih'ren Hunger m'it Aehreni zu stil-
Icn, die sie abrupften, und zerrieben (Math. 12, 1 ff.).

Wenn also Christus inbezug ;a|uf Speise und Trank
keine besondere Askese beobachtete, noch seine; Jün-
ger zu einer solche» anhielt, wie Johannes es tat, s OU

War doch sein öffentliches Leben voll von
Opfern und Entbehrungen, und die Anlässe, wlo

er mit seinen; Aposteln bei Reichen und Vornehmen zu
Tische geladen war, waren; gewiss selten genug; zahl-
los dagegen w a r en d i e U m s t ä n d e, wlo er En t-

halt'un; g [üben muss te, da (ihn der Viater nur mit
dem Allernötigsten versah!, und dahin gehört gewiss
der Wein zunächst nicht. Ungesucht, unauffällig, w;ar
diese Abstinenz, aber deshalb nicht wieniger gross! und
schwier.

Ihren höchsten Grad aber erreichte
diese Abstinenz wlährend seines bitteren
Leidens.,» Am Vorabende trank' Christus, in seinem
sterblichen Leben Zürn' letzten Male, vom Gewächse
des Weinstock/es (Lk. 22, 17). Hierauf mächte er am

Oelberge djen furchtbaren, imjit blutigem Angstscliweiss
verbundenen Seelenkampf durch ; wurde während des
Verhöres und |im' Gefängnis bis zur Erschöpfung miss-

handelt; verlor viel' Blut bei der Geisselung; 'mit äiusser-

ster Anstrengung schleppte er sein Kreuz: ajuf Golgatha
hinaus!; bei der Kreuzigung floss das Blut wiederum'
in kleinen Büchlein von ih'm; dazu kämen die namenlosen
seelischen Leiden und d|ie schauerliche Verlassenheit. Dal

muslste sich allmählich 'bei ihm ein brennender Durst
einstellen;; heiser wurde seine Kehle' (Ps'. 68, 4) ; Wie Schier-

ben vertrocknete sieine Kraft und seine Zunge klebte am
Gaumen (Psl 21, 16). Diese aufs höchste gesteigerte
Enthaltung Sollte den A b s 0 h 1 u s s und die
Vollendung Seines' Brand- und; Ganzöpifers'
am Kreuze bilden. Denn, slagt Johannes (19, 28 Kijs

30), lais Jesus WusSte, dass lall es' vollbracht sei, damit jaucbJ

noch die letzte, Sein Leiden betreffende Schriftstelle! (Ps.
68, '22) erfüllt werde, sprach er: „Mich! dürstet". Ein
Gefäs's mit Essig war aber hingestellt. Die Soldaten steck-
ten nun einen mit Eis'sig gefüllten Schwamm auf einen'

HySbpstemgel und hielten ihn an Jesu Mund. Als! Jesus'
den E'sSig getrunken hätte, der; das innerlich zehrende

Feuer, statt Zu lös'öheni, nur vermehren muss'te, rief er:
„Es ist vollbracht", und mit geneigtem! Haupte gab er
seinen Geist äuf.

Ohne Totalabstinent zu sein, hat doch! Christus' so-
mit 'Opfer der Enth;a'l'tung an Sp eis lind Trank!
gebracht während seines ganzen Lebens,
besonders in dessen letztem Abschnitte,
Opfer, so 'zahlreich' und schwer, dass!
ihnen kein AbS'tinent gewachsen wäre.

Mit seinem opfervollen und entsagungsrei'Chen Leben
stand aber auch durchaus im Einklang seine Lehre.
Nirgends und niemals redete er einem bogenannten äs the-
tischen Lebensgenüsse dalsi Wprt. Wlohl' aber sagte er:>

„Wer mir nachfolgen; will, der verleugne sich selbst,
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nehme sein Kreuz auf sich und folge mir! Denn, wer
sein Leben retten will, wird es verlieren ; wer es 'aber mei-
netwillen verliert, wird esl finden" (Matth. 16, 24, 25).
„Wenn 'jemand zu mir kommt iihd nicht Vater und Mut-
ter, Frau und Kind, Brüder und Schwestern, ja; sogar
sein eigenes Leben hasst, kann er mein Jünger rieht
sein ; und wer sein Kreuz' nicht trägt und mir nachfolgt,
kann mein Jünger nicht Isieih" (Lk. 14, 25. 26). „Wenn däsj
Weizenkorn in die Erde fällt Und; nicht stirbt, slb bleibt
er allein; stirbt es aber, so trägt es viele Frucht. Wer
sein Leben liebt, wird es' verlieren, und wer sein Leben in
dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren"
(Job. 12, 24. 25). Mit 'Dornen, die den guten' Samen er-
sticken, vergleicht Jesus den Reichtum, wegen des damit
so gerne verbundenen Lebensgenusses (Lk. 8, 14). Im
Gleichnis' vom reichen Prasser (Lk. 16, 19—31) zeigt er,
wie der jeder Entsagung abholde Lebensgenuss hart
macht gegen die Armen und Notleidenden, aber auch,
welche Strafe seiner harrt: Lazarus darf nicht einmal
die Fingerspitze ins Wasser tauchen, um die brennende
Zunge dessen zu kühlen, der einst so herrlich schmauste-
Nur nebenbei Sei noch' erinnert an die zahlreichen Steh'

len, wo Jesus warnt, sich nicht in Scbwelgerei und Trun*
kenheit und Lebenssorgen Zu beschweren, damit mart
nicht überralscht werde vom' Tage des Gerichtes (Lk. 21,
34—36; 17, 26—35; Matth'. 24, 37—51).

Gerade wegen dieser häufigen Reden von' der

Selbstverleugnung, vom Selbst h a s s, vom
Kreuztragen, vom Verlieren des! Lebens, h'a-

bcti von jeher Solche, die Jesum nicht verstanden, ihm

vorgeworfen, er sei lebensfeind, lebensfremd, er Vejr*

neine da'S Leben u. dergl'. Umgekehrt aber halben auch
die Lehrer des! geistlichen; Lehens in alter und neuer Zeit
gerade auf diese Worte Jesu ihre asketischen Grund-
Sätze und Lehren abgestellt. Diese Worte Jeslu, haben
stets wieder gottsuchende Seelen bewogen, dem' Leibe
das zu entziehen, was jhm schmeicheln konnte, ihm ins-
besonders die Kost vorzuenthalten, die entweder durch
ihre Nährkraft oder ihren Wohlgeschmack oder ihre Reiz-

Wirkungen geeignet war, die nach unten ziehende Sitt-
lichkeit zu verstärken und die Herrschaft des Geistes
über den Leib zu erschweren.

(Schhiss folgt.)

Totentafel.
Am 20. Juli 1919 gab im| Kreuzspital zu Ch'ur Dr,

P. Gregor Koch' O. S. B. seine Seele in die Hände
des Schöpfers zurück. Obgleich der Verstorbene einen
bedeutenden Teil seines sowieso kurzen Lebens! — er!

wurde am 7. September 1863 geboren — als Beichtiger
in den Frauenklöstern zu Glattburg und Ch'azis und als

Spiritual im Institut Stella Maris zu Rorschach wirkte,'
wird er doch als Professor der Philosophie im dank-
baren Andenken seiner Schüler fortleben. Nachdem er
an der gregorianischen Universität zu Rom in der Philo-
gophie doktoriert hatte, wirkte er von 1887—1903 als Leb-

rer der Philosophie im Hauptfache an der Stiftsschüle!

in Einsiedeln, Ein eminçntes spekulatives iTalent wird

ihm nachgerühmt, das in seinem Lebenswerke „Das
menschliche Leben" eine reife Frucht hervorbrachte.
P. Koch war aber nicht nur ein tiefgrabender Gelehrter,
sondern zugleich ein vorzüglicher Lehrer, der seine Sciiü-
1er für's Leben ausbildete. Leider zwang ihn seine;

schwache Gesundheit vor der' Zeit, vom' Leh'rfach'e zurück-
zutreten. Sein ganzes übriges' Leben war ein harter! Kampf

gegen Krankheit und Tod. Nun hat der fromme Ordens-

mann, wie wir hoffen, aus der Hand deines' Erlösers'
den hundertfachen Lohn empfangen. <

Prälat Dr. Heiner. Am 13. Juli 1919 starb;
zu Buldern (Westfalen) Prälat Dr. Heiner, Uditore des

höchsten, ordentlichen päpstlichen' Gerichtshofes, der
S. Romana Rota. Der Verewigte war am 14. August 1849!

in Atteln (Diözese Paderborn) geboren. Nach Vollendung!
seiner theologischen Studien betätigte sich Dr. Heiner
eine Zeit lang als Seelsorger in der Diözese Eichstätt,
die ihm in der Zeit desl Kulturkampfs ein Asyl bot. Im]

Jahre 1887 übernahm er eine Professur an der philoso-

phisch-theologischen! Lehranstalt in Paderborn, in welcher

Stellung er nur zwei Jahre verblieb, um dann einem Rufe

an die Universität Freiburg i. Breisgau' zu folgen. Hier

entfaltete er als Lehrer des KirChemrechts' ein'ej rege Tätig-

keit, dite ihn bald zu einem der bekanntesten Kanonisten

Deutschlands machte. Seine verbreitetsten, Werke sind

Katholisches Kirchenrecht und Grundriss des kath'oL

Eherechts. Ferner: Der neue Syllabus Pius X. vom 3;

Juli 1907. Der kirchliche Zivilprozess. Der kirchliche!

Strafprozess. Von 1879—1908 war er Redaktor der an-

gesehenen Fachzeitschrift „Archiv für kathbl. Kirchen-

recht", in dem er 'selbst viele gedijegene Arbeiten ver-

öffentlichte. Heiner griff auch als Tagesschriftsteller in did

religiösen und kirchenpolitisdhen Zeitfragen ein und war

ein schlagfertiger Polemiker, der ;stet§ furchtlos! die Rechte!

der Kirche vertrat. Als' Studentenfreund stand er den

Schweizertheologen, die vor dem Kriege stets zahlreicii

nach Freiburg i. Br. pilgerten, besonders nahe. Er war

der Gründer un!d langjährige Rektor des' „Collegium Sa-

pientiae" in Freiburg, einer Pension für studierende Prie-

ster, ähnlich dem römischen! Kolleg ,,'SL Maria dell' Animla",

dem Heiner während seiner kanonistischen Studienjahre

angehörte. In Anerkennung seiner reichen Verdienste;

erlnannte ihn Leo XIII. zum Hausprälaten und Pius X.

zum Protonotar. 1908 wurde er als' reich'sdeutscher Ver-

treter in die S. Romania; Rota berufen. Der biedere West-

fale fühlte sich! aber. ,in der internationalen; Welt der

ewigen Stadt nie recht heimisch. Bei Ausbruch! des Krte

ges mit Italien! musste er Rom' verlassen. Diiie hefn-

tückische Grippe und wohl auch der Zusammenbruc

seines geliebten Deutschlands haben ihm nun das Heß

gebrochen.
R. I. P. V- v. E.

Priesterexerzitien.
Schwyz. Kpïlegium M a r i a - H i 1 f. Die dies

jährigen Priesterexerzitien finden statt von Montag' Abend,

den 25. August, bis Freitag Morgen, den 29. Aug^'
Anmeldungen nimmt entgegen Das R ektorn •

J
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Kirchenamtlicher Anzeiger
für das Bistum Basel.

KaÄ-ante P/arre/.
Nachdem HH. Frid. Schleuniger als Pfarerr von

Zeihen dem hochwürdigsten Bischof die Resignation,
eingereicht hat, wird die genannte Pfarrei hi,emit zur!

Wiederbesetzung ausgeschrieben, zwecks Aufstellung der
Dreierliste ad normam can. 1452 Cod. iL c. Bewerber wol-
len sich bis zum 25. August nächsthin hier anmelden.

$o loth.urn, den 5. August 1919.

DA tocAo'/ZAAe /Cû«ZA/.

Bei der bischöflichen Kanzlei sind eingegangen:
1. Für B i s tu m s b e d ü r f n i s s e : Weinfelden Fr. 25, Klingnau

25, Döttingen 36, Bure 20, Hellbühl 15.

2. Für das hl. Land: Wohlenschwil Fr. 27.
3. Für den Peterspfennig: Klingnau Fr. 25, Cornol 25, Bure

20, Sommeri 36.50, Rickenbach (Luz.) 35, Röschenz 30, Hitzkirch
100, Werthbühl 28.15, Wohlenschwil 17.70, Künten 15, Schön-

holzersweilen 17, Gebenstorf 5, Tänikon 45, Luzern (Hofk.) 180,
Blauen 5.

Für das Seminar: Weinfelden Fr. 30, Klingnau 25, Döttingen
38, Bure 20, Riehen 57.25, Schönenwerd 40, Wohlenschwil 26,
Menznau 65, Hellbühl 15, Blauen 5.

Für das C a r i t as o p f e r: Gansingen Fr. 100, Bourrignon 16,

Paradies 10, Altnau 25, Bure 31, Sarmenstorf 62.20, Dagmersellen
75, Hornussen 100, Bünzen 35, Horn 16, Matzendorf 30, Fislis-
bach 60, Erlinsbach 93.45, Röschenz 30, Nenzlingen 10.40, Gretzen-
bach 20, Pfaffnau 76, St. Urban 20, Muri 126, Schönenwerd 20,
Warth 20, Werthbühl 36.15, Rocourt 30, Künten 45, Sitterdorf 10,

Cham 150, Therwil 24.02, Steinibrunn 28, Leutmerken 10, Walten-
schwil 33, Gebenstorf 8, Mammern 45.25, Wettingen75, Hh. Kreuz
(Thurg.) 26, Berikon 40, Winikon 30, Dussnang 75, Merenschwand
56, Menziken 24, Kiingenzell 15.50, Spreitenbach 40, Menznau 75,
Ballwil 30, Hellbühl 30, Wittnau 70, Leuggern 100, Neuenhof 50,

Luzern (Hofk.) 220, Ifenthal 10, Blauen 5, Neuheim 18, Zuchwil
25, Tobel 95, Courtemaiche 136, Münsterüngen 10, Courfaivre 12

Gunzgen 21.50, Zell 51.

Gilt als Quittung.

Solothurn, den 5. August 1919.

Die bischöfliche Kanzlei.

Tarif pr. einspaltige Nonpareil
Ganzjährige Inserate: 12 Cts.
Halb* : 14 »

* Beziehungsweise 26 mal.

le Zeile oder deren Raum :

Vierteljähr. Inserate * : 19 Cts.
Einzelne „ : 24 „* Beziehungsweise 13 mal.

Inserate
Tarif für Reklamen: Fr. 1.50 pro Zeile

Psi bedeutenden Aufträgen Rabatt.

spätestens Dienstagr morgens.

>. Junger, religiöser Mann sucht
Stelle als CoBis Ruckli

Hl!sfi!t@n (KantonSt. Gallen)

»ROSENHEIM"
Pension u. Kuranstalt für alkoholkranke Frauenspersonen
unter Leitung der ehrw. Schwestern vom „Guten Hirten".

Prospekte stehen zur Verfügung. I.H. 3946 St.

Die Anstaltsleitung.
V ^
Denlöbl. Klöstern und hochw. Geistlichkeit empfehle bestens mein

Tuchwarengeschäft
Spezialität: Schwarze Stoffe.

A. Mariy-Korber, AltendoHF (Schwyz).
Referenzen und Muster zu Diensten.

Soutanen und Soutanellen
(Soutanen nach römischem und französischem Schnitt.)

fur die hochwürdige Geistlichkeit liefert in anerkannt vorzüglicher
Ausführung und bei äusserster Berechnung.

Robert Roos, Masschneiderei, Kriens b. Luzern

'I
Höchst prämierte

Wachskerzenfabrik und Wachsbleiche
empfiehlt sich für reelle, vorzügliche Bedienung in :

Bienenwachskerzen garantiert rein, gestempelt
Wachskerzen garantiert liturgisch, gestempelt
Wachskerzen prima und Komposition
Osterkerzen

Stearinkerzen, Weihrauoh, Rauchfass»
kohlen, Ewiglichtdochte u. Anziindwachs.

t* * * * ********************
Bucbdruchcrei Räber & C-

hiebst leistungsfähig durch moderne

Einrichtungen und lllaschinenanlagen,
empfiehlt sich zur Anfertigung von

8 Druckarbeiten jeder Art. SS

Hausdiener
in Kolegium oder Seminar.

Auskunft erteilt die Expedition
unter A. Z.

SteBlegesuch.
Fräulein, gesetzten Alters, die

schon im Pfarrhaus gedient hat,
sucht leichtere Stelle in kleineres
Pfarrhaus oder Kaplanei od. älterem
Herrn.

Offerten an Pfarramt Escholzmatt.

Seriöse Tochter gesetzten Alters

wünscht Stelle
in geistl. Haus. Keine Gehalts-
anspräche, wünscht jedoch ihre
kränkliche Mutter mitnehmen zu
können. Gute Zeugnisse zu Dien-
sten. Eintritt könnte sofort geschehen.

Gefl. Offerten unter S. B. an die
Expedition der Kirchenzeitung.

Person
gesetzten Alters, tüchtig im gänz-
liehen Haushalt, wünscht wieder
eine Stelle in ein Pfarrhaus aufs
Land, bevorzugt Urschweiz. Eintritt
nach Belieben. Zu erfragen unter
C. Z. bei der Expedition.

Unterzeichnetes Pfarramt bittet
um gefl. Auskunft über elek-
trisches

Kirchengeläute
Die hochw. Amtsbrüder, bei de-
nen eine solche Einrichtung be-
steht, wollen gütigst diesbezüg-
liehe Mitteilungen senden an

Pfarramt Courtedoux
Berner Jura.

Missions- und
Exerzitienbildchen

liefert billig per 100 Stück Fr. 3.—,
4.— und 5.— mit Druck. Muster zu
Diensten.
Joh. Gelsser, Altstätten, St. Gallen.

Goldîcbmied -<*
Cujertt Bahn hofftraße 10
empfiehlt sein best eingerid)t. Atelier

Uebernabme von neuen kirchlichen
Beraten in Bold und Silber, sowie
Renovieren, Uergolden und Uersilbern
derselben bei gewissenhafter, solider
und billiaer Husführuna

Sehr billig zu verkaufen:

Messing Leuchter
mit 6 Rrmen für kktr. u. 6 für Gas od.
Kerzen. 1 m 60 Höhe, 1 m. 20 Durchmesser
Wo ist zunernehmen b. d. Cxped. unt-fl.R

gfflessweine
sowie weisse und rote Tischweine

empfehlen
P. & J. Gächter, Weinliandl
z. Felsenburg, Altstätten, Rheintal;

beeidigrte Masswein Meferanten

lESSWEm
stets prima Qualitäten

J. Fuchs-Weiss, Zug.
hpftidicter MesawAinHeferant.

Sichere und rasche Heilung von
bt|t und dickem Hals

Mift'W&Y durch uns. Kropf-H PI lill geist. Vollkom. un-fIi. 1 U UJL schädl. Hilft auch
JL in ältern u. hartn.

Fällen. Sicherer Erfolg garantiert.
t/2 Flasche Fr. 3.—. 1 Flasche Fr. 5.—
Prompte Zusendung durch die (P10U)

Jura-Apotheke Biel.

Sfandesqebetbiidier '

von P. flmbros Ziirdier, Pfarrer:

Kindergliidt!
3ugendglü(ft!

Das roahre EftegM?
Eberle. Kaiin a eie., Einsiedeln.
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.p —..... :
I Franz Weiss, Stadtpfr. :

: Tiefer und Treuer 1

Schriften zur religiösen Verinner- ;
Ü lichung und Erneuerung •
| Ausgezeichnet durch ein

päpstliches Schreiben und zahl- S

reiche bischöfliche Empfehlungen •

{ 1. Bd.: Oer katholische Glaube i
; - • als .Religion der Inner- ;
; lichkeit ;

2. „ Jesus unter uns |
; 3. „ Kirche u. Kirchlichkeit :

4. „. Verdemiitigung u. Ver- ;
j söhnung in der Beicht î
; 5. „ Belebung u. Beseligung ;
; in der Kommunion ;
| 6. „ Jesu Leiden und unser î
; Leiden ;

7. „ Jesu Reichsverfassung »

| 8. „ Jesu Reichsprogramm J

; 9. „ Jesu Reichsgebet :
; 10. „ Jesus und Maria ;

11. „ Jesus und Paulus
; 12. „ Jesus und ich |

Durch alle Buchhandluhgcn ;

Einsiedeln ;
» Waldshut, Köln a, Rh;, Strassburg i. E. j

Brave und begabte Knaben und Jünglinge (auch solche die schon
älter sind, sogenannte verspätete Berufe), die Freude und Liebe zum

Mlssionsberufe
haben, finden Aufnahme in die Missionsschule des Mariann-
hiller Missionshauses St. Paul in Holland. Zwecks näherer
Auskunft wende man sich an : Hochw. P. Superior des
Mariannhiller Missionshauses St. Paul, P. Arcen, Holland.

liillilllilililülilllllllHIIIIIlillllllillllliliHliililililllllllillilHllllilül

Fraefel & Co., St. Gallen
Anstalt für kirchliche Kunst — Gegründet 1883

•mpiehlen 3ioh zur Lieferung von

Paramenten und Fahnen
la OOliUar und. stügareahtsr Ausführung zu vorteilhaften Praises

Beatelnsrerlchtete Stickerei- und Zolchnungsataliors.
Italohe Auawahl eigener Paramentenetoffe

ta TorrUgliaher Qualität (Sahweizar-Fabrlkat).
Kunstgerechte Restauration a ter Paramente.
Ferner alla klrehl. QelSsae. MetallgerSte, Statuen,
Krippen, Kreuzwegsfationen, Teppichs etc. etc.

Offerten, Kataloge und Analahteenlungen anf Wunsch zu Dlsneten

H

HARMONIUMImmer mehr Freunde
erwirbt sich das

als das schönste u. vollkommenste Hausinstrument. Auch von Jeder-

mann ohne musik. Vor- u. Notenkenntn. sof. 4stim, spielbar. Illustr. Katalog
umsonst. Auch Orgelharmoniums mit und ohne Pedal für Kir-

chen, Schulen und Kapellen.
ABoys Maier, Päpstlicher Hoflieferant, Fulda. (Gegr. 1846)

^unasaHarananiiHawaSm *

Kurer & Cil in Wil, Kanton

St. Gallen

Casein

Stolen

Pluviale

Spitzen

Teppiche

Blumen

Reparaturen

Rnstalt für kirchi. Kunst
empfehlen sich für Lieferung
ihrer solid und kunstgerecht in
eigenen Ateliers hergestellten

Paramente

Kirchenfahnen

Vereinsfahnen

wie auch aller kirchlichen Ge-

fässe, Metallgeräte etc. etc.

Kelche

Monstranzen

Leuchter

Lampen

Statuen

Gemälde

Stationen

Offerten, Kataloge und Muster stehen kostenlos zur Vertilgung.

haben sichersten

Erfolg in der j

Strengste Diskretion, — Unabhängiges Institut. Wir besorgen gewissenhaft : Vermögensverwaltungen,
Rechnungsführungen und Revisionen von Stiftungen, Korporationen, kirchi. Institutionen, Begut-
achtungen in Vermögens- und Stiftungsangelegenheiten. Wir empfehlen unser Institut kirchi.
Kreisen zur Beachtung.

St.

Das IDEAL

aller Gerüste
ist das za 2272 g

(ohne Stangen]

Mietweise Erstellung

kompletter Gerüste

durch die

Sdieiz. Gerüst-

üeseüii IIA
Zürich ¥11

Ursen-Kirche, Solothurn, mit „Blitz"-Gerilste eingerichtet, absolut freier Verkehr SteinwiGSStfäSSe 86

Rauchfass-
Kohlen

hat wieder vorrätig
und empfielt

Anton Achermann
Kirchenartikel-Handlung

Luzern.


	

